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Bürgermeisterwahl in Marktschellenberg 

am 25. April 2010 
 

Bad Reichenhall. Die Neuwahl des ersten Bürgermeisters des Marktes 

Marktschellenberg findet am Sonntag, den 25.04.2010 statt. Diesen Termin 

hat das Landratsamt Berchtesgadener Land nunmehr verbindlich 

festgesetzt. 

 

Erforderlich wurde die Neuwahl durch das Ausscheiden von Stefan Sunkler aus 

dem Amt des ersten Bürgermeisters zum 01.02.2010 aus gesundheitlichen 

Gründen. 

Endet die Amtszeit eines ersten Bürgermeisters nicht mit der Wahlzeit des 

Gemeinderates, bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde den Termin für die 

Neuwahl. Diese soll innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Amtszeit 

stattfinden. Gewählt wird der neue Bürgermeister in Marktschellenberg für den 

Rest der Wahlzeit des Marktgemeinderats, also bis 30.04.2014. 
 

„Bei der Festsetzung des Wahltermins haben wir darauf geachtet, dass er nicht  

in die Osterferien fällt. Zudem mussten wir wahlrechtliche Fristen 

berücksichtigen, die es den Parteien und Wählergruppen ermöglichen sollen, 

ihre Wahlvorschläge möglichst frühzeitig einzureichen“, erklärt der zuständige 

Abteilungsleiter im Landratsamt, Christoph Abreß. Deshalb wurde ein  

Wahltermin am Ende der 3-Monatsfrist gewählt. 

Nicht absehbar ist derzeit, ob es nach dem im Dezember letzten Jahres 

erfolgreich abgeschlossenen Volksbegehren zum Nichtraucherschutz zu einem 

Volksentscheid kommt. Nimmt der Bayerische Landtag den Gesetzentwurf des 

Volksbegehrens unverändert an, wäre ein Volksentscheid nicht mehr 

notwendig. Andernfalls stimmt das Volk frühestens im Mai dieses Jahres 

darüber ab. Eine Zusammenlegung der Termine für die Bürgermeisterwahl und 

einen möglichen Volksentscheid war damit nicht möglich. Deshalb ist nicht 

auszuschließen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Markschellenberg 

innerhalb kurzer Zeit zweimal zum Urnengang aufgerufen sind.  

 


